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Vorwort

Seit Anfang 2019 ist die Strafverfolgung von „Hate Speech“ ein Schwerpunkt meiner 
Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) der Generalstaatsanwalt-
schaft Frankfurt am Main.

Dieses Buch beruht auf den dabei gewonnenen Erfahrungen bei der strafrechtlichen 
Würdigung mehrerer tausend Äußerungen, bei der Durchführung von Ermittlungen 
zur Identifizierung unbekannter Internetnutzer, bei der Suche nach Beweismitteln zum 
Tatnachweis und letztlich bei der Teilnahme an Hauptverhandlungen. Es soll Praktikern 
einen ersten Zugang zu dem Thema „Hate Speech“ ermöglichen, aber auch bei den in 
der Praxis immer wiederkehrenden Problemen als ein Nachschlagewerk und Hilfsmittel 
für die tägliche Arbeit dienen.

Zu diesem Zweck wird zunächst das Phänomen „Hate Speech“ mitsamt den über die 
unmittelbaren Rechtsgutsverletzungen hinausgehenden Auswirkungen und Gefahren 
dargestellt. Bei der folgenden Darstellung der praxisrelevanten Straftatbestände sowie 
der praxisrelevanten Ermittlungen orientiert sich dieses Buch an der aktuellen ober-
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Themas können einzelne Punkte nicht abschließend dargestellt werden – so etwa die 
„NetzDG-Meldepflicht“ (→ Rn. 43 ff.), die „Vorratsdatenspeicherung“ für IP-Adressen 
(→ Rn. 284 ff.) oder der „Digital Services Act“ (→ Rn. 49 ff.). An einzelnen Stellen wie 
etwa bei dem Plädoyer für einen „Kulturwandel bei den Strafverfolgungsbehörden“ 
(→ Rn. 57 ff.) werden bewusst provokante Thesen vertreten, um eine weitergehende 
Diskussion zu initiieren. Da dieses Buch aber vornehmlich auf die Erfordernisse der 
Praxis ausgerichtet ist, sind auch ausführliche Mustertexte für Ermittlungsmaßnahmen 
und ein Glossar von Fachbegriffen enthalten.

Ohne die Bereitschaft vieler Personen, immer wieder neu über Fragestellungen und 
Probleme ergebnisoffen zu diskutieren, wäre dieses Buch niemals entstanden. Ich bin 
daher allen Kolleginnen und Kollegen der ZIT, der Schwerpunktstaatsanwaltschaften in 
den anderen Bundesländern, der zentralen Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet 
(ZMI) des Bundeskriminalamts und der zivilgesellschaftlichen Kooperationspartner 
dafür sehr dankbar.

Frankfurt am Main, im Juli 2022 Benjamin Krause
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